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75009 AX_Gebietsgrenze (G)

'Gebietsgrenze' ist ein Teil der Grenzlinie eines Gebiets.

Erfassungskriterium: Vollzählig

Konsistenzbedingung: Begrenzt ein Objekt 75009 'Gebietsgrenze’ ein administratives Gebiet höherer Ordnung, wie z. B. ein Bundesland, 

dann müssen bei diesem Objekt i. d. R. alle 'Art der Gebietsgrenze’ 7102 'Grenze des Bundeslandes’ bis zur untersten Kommunalordnung 

geführt werden. Ausnahmen sind 'Art der Gebietsgrenze’ 7103 'Grenze des Regierungsbezirks’ und 'Art der Gebietsgrenze’ 7105 'Grenze der 

Verwaltungsgemeinschaft’, da diese beiden Wertearten nicht in allen Bundesländern vorhanden sind. 

Diese Konsistenzbedingung gilt nicht im Meer, im Bodensee und in den Flussmündungstrichtern.
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Ein neues REO wird gebildet an niveaugleichen 

Schnittpunkten von linienförmigen Objekten, die zu 

einem topologischen Netz gehören

Erläuterungsteil Kapitel 2.8 Objektbildungsregeln

AGZ 7101 Gr. d. Bundesrepublik Deutschland  (G)

7102 Grenze des Bundeslandes  (G)

7104 Grenze des Kreises / Kreisfreien Stadt / 

Region  (G)

7106 Grenze der Gemeinde  (G)

AGZ 7104 Grenze des Kreises/Region  (G)

7106 Grenze der Gemeinde  (G)

AGZ 7106 Grenze der Gemeinde  (G)

Die Modellierung erfolgt bereits nach den Regeln des AAA-AS 7.1.1

75009 'Gebietsgrenze’ schließen geometrisch 

beidseitig aneinander an und dürfen sich nicht 

überschneiden bzw. überlagern. An den 

Kreuzungspunkten muss eine REO-Bildung erfolgen.
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